
Gründung einer GmbH 

Rechtliche Rahmenbedingungen und steuerliche Folgen

Gesellschaftsrecht

Verfahrensschritte

Eine GmbH-Gründung lässt sich in folgende Schritte gliedern:

Abschluss des Gesellschaftsvertrages
Bestellung der Organe
Leistung der Einlagen
Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister
Prüfung durch das Registergericht
Eintragung ins Handelsregister

Der Abschluss des Gesellschaftsvertrages (Satzung) muss notariell beurkundet werden.
Sollten in weiterer Folge Geschäftsanteile der GmbH übertragen werden, ist auch dafür
gesetzlich verpflichtend, einen notariellen Vertrag abzuschließen.

Der Gesellschaftsvertrag der GmbH (Satzung) muss unbedingt folgende
Inhalte enthalten:

Firma und Sitz der GmbH
Gegenstand des Unternehmens
Höhe des Stammkapitals
die Zahl und die Nennbeträge der von den einzelnen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern
übernommenen Stammeinlagen

Noch vor Anmeldung zur Eintragung ins Handelsregister müssen die Organe der GmbH
bestellt werden:

Das sind die Geschäftsführer und – soweit gesetzlich oder satzungsmäßig vorgeschrieben
– Aufsichtsrat.

Ebenfalls vor der Anmeldung ins Handelsregister müssen die Mindesteinlagen auf das
Stammkapital erbracht werden:
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Das Mindeststammkapital einer GmbH beträgt € 25.000,00. Davon müssen insgesamt min‐
destens € 12.500,00 bar eingezahlt werden. Jeder einzelne Gesellschafter hat eine Min‐
deststammeinlage in Höhe von mindestens einem Viertel des Nennbetrages seines
Geschäftsanteils zu leisten. Werden neben Bareinlagen Sacheinlagen geleistet, gelten
besondere Bestimmungen.

Als nächster Schritt wird die GmbH von den Geschäftsführern zur Eintragung ins Handels‐
register angemeldet. Der Antrag auf Eintragung in das Handelsregister ist in öffentlich
beglaubigter Form (d.h. regelmäßig schriftlich mit notariell beglaubigter Unterschrift) beim
zuständigen Registergericht zu stellen. Das ist grundsätzlich dasjenige Amtsgericht, in
dessen Bezirk das für die Gesellschaft zuständige Landgericht seinen Sitz hat.

Der Antrag auf Eintragung ins Handelsregister muss zumindest folgende
Punkte enthalten:

Name der Firma
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann als Sachfirma, Personenfirma als auch als
gemischte Firma geführt werden. Jedenfalls muss die Firma den Zusatz "Gesellschaft mit
beschränkter Haftung" führen. Beispiele: Sachfirma: Computerhandel GmbH; Namensfirma:
Huber GmbH; gemischte Firma: Huber Computerhandel GmbH
Rechtsform
Sitz (politische Gemeinde)
Geschäftsanschrift
Geschäftszweig
Datum des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages
Vor- und Zuname, Geburtsdatum der Gesellschafterinnen und Gesellschafter und die Höhe der
von ihnen übernommenen und geleisteten Einlagen
Höhe des Stammkapitals
Vor- und Zuname, Geburtsdatum der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Art und
Beginn ihrer Vertretungsbefugnis
Stichtag des Rechnungsabschlusses ("Jahresabschluss zum ...")
allenfalls – wenn bestellt – Vor- und Zuname, Geburtsdatum der Aufsichtsratsmitglieder und ihre
Funktion

Der Antrag muss von allen Geschäftsführern unterschrieben werden und
folgende Dokumente beinhalten:

der Gesellschaftsvertrag in notarieller Ausfertigung
eine Liste der Gesellschafterinnen und Gesellschafter mit Namen, Vornamen, Wohnorten,
Geburtsdaten und der jeweiligen Nennbeträge und laufenden Nummern der Geschäftsanteile
Legitimation der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer (durch Gesellschafterbeschluss,
sofern nicht bereits in der Gründungsurkunde enthalten)
Versicherung des/der Geschäftsführer(s), dass diese/dieser bestimmte persönliche Vorausset‐
zungen für das Amt mitbringt



Nachweis über die Einzahlung der Stammeinlagen (Bank-Bestätigung sowie Bestätigung des/der
Geschäftsführer(s), dass sich die Mindeststammeinlagen in freier Verfügung befinden)
gegebenenfalls Liste der Aufsichtsratsmitglieder
im Fall einer Sachgründung, die Verträge, die den Festsetzungen zugrunde liegen oder zu ihrer
Ausführung geschlossen worden sind, sowie den Sachgründungsbericht
wenn Sacheinlagen vereinbart sind: Unterlagen darüber, dass der Wert der Sacheinlagen den
Nennbetrag der dafür übernommenen Geschäftsanteile erreicht

Das Registergericht prüft die Anmeldung auf Vollständigkeit und Gesetzmäßigkeit. Die
GmbH entsteht durch die Eintragung ins Handelsregister.

Vertretung nach außen:

Die GmbH wird nach außen durch mindestens einen unternehmensrechtlichen Geschäfts‐
führer vertreten. Dieser kann für Schäden, die er verursacht, haftbar gemacht werden.

Steuerrecht

Allgemeine Besteuerung

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein eigenes Steuersubjekt, das der Körper‐
schaftsteuer unterliegt. Gewinne, die von der GmbH erwirtschaftet werden, unterliegen
auf Ebene der GmbH der Körperschaftsteuer. Diese beträgt 15 % zzgl. Solidaritätszu‐
schlag. Hinzu kommt ferner die Gewerbesteuer, deren Höhe abhängig ist vom jeweiligen
Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in der die GmbH ihren Sitz hat. Sofern Gewinne
von der GmbH an natürliche Personen in Form von Dividenden ausgeschüttet werden,
unterliegen diese auf Ebene der Gesellschafterinnen und Gesellschafter der Kapitalertrag‐
steuer (Abgeltungsteuer) in Höhe von 25 %, zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen‐
steuer. Der an den Gesellschafter ausgeschüttete Gewinn unterliegt damit insgesamt einer
Steuerbelastung von ca. 48 % (bei Gewerbesteuer-Hebesatz 410 %).

Sollte die GmbH Verluste erzielen, können diese nur auf Ebene der GmbH verwertet wer‐
den. Für Verlustvor- und Rückträge gelten die Regelungen entsprechend § 10d EStG. Die
Verluste können aber nicht auf den/die Gesellschafter übergehen.

Beziehung zwischen Gesellschafter und Gesellschaft

Gesellschafter der GmbH können in einem steuerlichen Dienstverhältnis zur GmbH stehen:
Das heißt, die Vergütungen, die sie für ihre Arbeitsleistungen an die Gesellschaft erhalten,
unterliegen der Lohnsteuer. Ist die Tätigkeit des Gesellschafters für die GmbH nicht als
Arbeitsverhältnis zu werten, stellen die Vergütungen für seine Tätigkeiten Einkünfte aus
selbstständiger Arbeit dar.



Sozialversicherung

Die Organmitgliedschaft allein schließt eine Beschäftigung in einem persönlichen Abhän‐
gigkeitsverhältnis nicht aus. Wenn eine Gesellschafterin bzw. ein Gesellschafter gleichzei‐
tig als Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer der GmbH tätig ist, kommt es für die Beur‐
teilung der Sozialversicherungspflicht darauf an, ob der Gesellschafter-Geschäftsführer
einen maßgeblichen Einfluss auf den Umfang der Kapitalbeteiligung sowie auf die Geschi‐
cke der Gesellschaft geltend machen kann (z. B. Sperrminorität). Ist dies der Fall, ist der
GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer nicht als abhängig Beschäftigter zu beurteilen und
damit nicht sozialversicherungspflichtig. In Zweifelsfällen kann durch die Einleitung eines
Statusfeststellungsverfahrens bei der deutschen Rentenversicherung Bund eine Klärung
herbeigeführt werden.

Stand: 1. Januar 2025

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen. Bei weiteren Fragen stehen
wir Ihnen im Rahmen unserer Berufsberechtigung jederzeit gerne für eine persönliche
Beratung zur Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone
die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf
unserer Homepage.
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